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Tarifvertrag über Jahressonderzahlung 

vom 23. August 1990 
•v  ♦ 

"s^' 
Zwischen 

dem Verband der Nord-Westdeutschen Textilindustrie e.V., Münster 

und 

der Gewerkschaft Textil-Bekleidung, Düsseldorf 

wird folgender Tarifvertrag über Jahressonderzahlung abgeschlossen. 

§ 1 

Geltungsbereich 

Der Tarifvertrag erstreckt sich: 

1. sachlich:   Auf alle Betriebe und Abteilungen mit textil industrieller, 

textil technologischer und verwandter Fertigung. Miterfaßt 

sind - auch sofern sie einem Textilbetrieb angegliedert 

sind oder mit ihm in Konzernverbindung stehen - Betriebe/ 

Abteilungen mit Ersatz - und Ergänzungsfertigung bzw. 

Service-Funktion sowie sonstige Betriebe und Abteilungen, 

in denen Textilien, Natur-, Kunst- und synthetische Fasern 

bzw. -Stoffe be- und verarbeitet werden. 

2. persönlich: Wie Mantel tarifvertrage für gewerbliche Arbeitnehmer und 

für die kaufmännischen und technischen Angestellten sowie 

Meister; ausgenommen ist der unter das Heimarbeitergesetz 

fallende Personenkreis 

3. räumlich: Für die Länder Niedersachsen (ohne ehem. Reg.Bez. 

Osnabrück) und Bremen sowie für die Freie und Hansestadt 

Hamburg und für das Land Schleswig-Holstein. 
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§ 2 

Höhe der Jahressonderzahlung 

Die Jahressonderzahlung beträgt bei einer Betriebszugehörigkeit 

1990 1991 1992  1993  1994  1995 

unter_2_Jahren:       60 % 60 % 60 %  60 %     60 %     60 % 

ab._2_Jahren: 65 %  70 % 70 % 75 %  80 %  80 % 

ab_4_Jahren: 

Nieders./Bremen    75 %  80 % 85 % 90 %  95 % 100 % 

Hamburg/Schiesw.-  80 %  85 % 90 % 90 %  95 % 100 % 
Holstein 

eines durchschnittlichen Monatsverdienstes bzw. einer monatlichen 

AusbildungsVergütung. 

Stichtag für die Betriebszugehörigkeit ist der 31. Oktober des laufen- 

den Kalenderjahres. 

§ 3 

Voraussetzungen 

1. Der Anspruch auf die Jahressonderzahlung setzt voraus, daß 

- der Arbeitnehmer bzw. Auszubildende dem Betrieb am 31.10. des 

jeweiligen Kalenderjahres länger als 2 Monate ununterbrochen 

angehört sowie 

- der Arbeitnehmer bzw. Auszubildende im Berechnungszeitraum 

mindestens 21 Arbeitstage (im 10-monatigen Berechnungszeitraum 

mindestens 18 Arbeitstage) tatsächlich gearbeitet hat und 

- der Arbeitnehmer am Auszahlungstag nicht in einem gekündigten 

oder bis zu 6 Monaten befristeten Arbeitsverhältnis oder ein 

Auszubildender am Auszahlungstag nicht in einem gekündigten 

Ausbildungsverhältnis steht. 



2. Beginnt das Beschäftigungsverhältnis im Laufe eines Kalenderjahres 

und hat der Arbeitnehmer bzw. Auszubildende die übrigen Vorausset- 

zungen gem. Ziff. 1 erfüllt, so erhält er 1/12 der Jahressonderzah- 

lung für jeden vollen Beschäftigungsmonat im Kalenderjahr. 

3. Endet das Beschäftigungsverhältnis im Laufe des Kalenderjahres, 

so erhält der Arbeitnehmer ebenfalls eine anteilige Jahressonder- 

zahlung von je 1/12 für jeden vollen Beschäftigungsmonat, wenn 

er entweder 

- aufgrund betriebsbedingter Kündigung in der zweiten Jahreshälf- 

te oder 

- aufgrund eigener Kündigung wegen Eintritts in den Ruhestand oder 

- nach 5-jähriger Betriebszugehörigkeit 

durch ordentliche Kündigung aus dem Betrieb ausscheidet. 

4. Für Monate, in denen das Arbeitsverhältnis ganz oder teilweise 

ruht, besteht kein Anspruch auf Jahressonderzahlung. 

§ 4 

Berechnung 

1. Die Jahressonderzahlung ist nach dem durchschnittlichen Honatsver- 

dienst bzw. der durchschnittlichen monatlichen AusbildungsvergU- 

tung zu berechnen. 

Berechnungszeitraum ist 

in Niedersachsen/Bremen die Zeit vom 1. Oktober des Vorjahres 

bis zum 30. September des laufenden Kalenderjahres. Auf Ver- 

langen des Arbeitgebers kann im Einvernehmen mit dem Be- 

triebsrat auch auf die Zeit vom 1. Januar bis 31. Oktober 

des laufenden Jahres abgestellt werden, 

in Hamburg/Schieswig-Holstein ist die Zeit vom 1. Januar bis 

zum 31. Oktober des laufenden Kalenderjahres. 

Bei Eintritt nach dem 1. Oktober des Vorjahres bzw. dem 1. Januar des 
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laufenden Kalenderjahres ist die bis zum 30. September bzw. 31. Oktober 

zurückgelegte Beschäftigungsdauer zugrunde zu legen. 

Bei der Feststellung des durchschnittlichen Monatsverdienstes bzw. der 

durchschnittlichen monatlichen Ausbildungsvergütung sind sämtliche 

Zuschläge mit zu berücksichtigen; zusätzliches Urlaubsgeld, vermögenswirk- 

same Leistungen, Jahressonderzahlung und sonstige Sonderleistungen sowie 

Reisespesen, Trennungsentschädigungen u.a. bleiben außer Ansatz. 

2. Entschuldigte Fehlzeiten (ausgenommen unbezahlter Urlaub) im Berechnungs- 

zeitraum dürfen sich auf die Höhe der Jahressonderzahlung nicht mindernd 

auswirken, soweit diese Fehlzeiten insgesamt die Dauer von 5 Monaten nicht 

überschreiten. 

Bei Fehlzeiten infolge der gesetzlichen Beschäftigungsverbote gem. § 3 

Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG mit anschließender Inanspruchnahme des 

gesetzlichen Erziehungsurlaubs dürfen sich in dem Jahr, in das der 

überwiegende Teil des Erziehungsurlaubs fällt, weitere 2 Monate nicht 

anspruchsmindernd auswirken unter der Voraussetzung, daß im Anschluß an 

den Erziehungsurlaub im bisherigen Betrieb mindestens 2 weitere Monate 

•wieder tatsächlich gearbeitet wird. 

§ 5 

Auszahlung 

Die Jahressonderzahlung ist mit der letzten Abrechnung für den Monat November 

zu zahlen (Auszahlungstag). 

§ 6 

Anrechenbarkeit und Rückzahlung der Sonderzahlung 

1. Auf die Jahressonderzahlung können alle betrieblichen Leistungen wie Weih- 

nachtsgratifikationen, Jahresabschlußvergütungen, Jahresprämien, 

Ergebnisbeteiligungen, Tantiemen, 13. Monatsentgelte und dergleichen 

angerechnet werden. 

2. Die Jahressonderzahlung ist, soweit sie DM 100,— übersteigt, zurückzuzah- 

len, wenn das Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnis bis zum 31. März des fol- 



genden Kalenderjahres infolge fristloser Entlassung oder Arbeitsvertrags- 

bruch endet. Gleiches gilt, wenn das Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnis 

vor dem 31. Dezember des laufenden Kalenderjahres durch den Anspruchsbe- 

rechtigten gekündigt wird. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer in den 

Fällen des § 3 Ziff. 3 aufgrund eigener Kündigung wegen Eintritts in den 

Ruhestand oder nach 5-jähriger ßetriebszugehörigkeit aus dem Arbeitsver- 

hältnis durch ordentliche Kündigung ausscheidet. Die Jahressonderzahlung 

ist auch int Fall des § 4 Ziff. 2 (2 Monate tatsächlicher Arbeit im An- 

schluß an den Erziehungsurlaub) zurückzuzahlen, wenn diese Anspruchsvor- 

aussetzung  nicht erfüllt worden ist. 

3. Besteht ein Rückzahlungsanspruch des Arbeitgebers, so gilt die Jahresson- 

derzahlung als Vorschuß, der zu verrechnen oder zurückzuzahlen ist. 

*4I 
§ 7 

Berechnung von Durchschnittsentgelten 

Die Jahressonderzahlung bleibt bei der Berechnung von Dur-chschnittsentgelten 

und in sonstigen Fällen, in denen Ansprüche irgendwelcher Art von der Höhe 

des Arbeitsentgelts abhängig sind, außer Ansatz. Sie gilt als einmalige Lei- 

stung im Sinne der sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften. 

§ 8 

1^ Laufzeit 

W   Dieser Tarifvertrag ist am 23.- August 1990 in Kraft getreten. Er kann mit 

2-monatiger Frist erstmals zum 30. April 1999 gekündigt werden. 

Ansprüche aus diesem am 23. 8. 1990 abgeschlossenen Tarifvertrag haben nur 

solche Arbeitnehmer und Auszubildende, die am Tage des Tarifabschlusses noch 

dem Unternehmen angehören. 1' 

Hanstedt-Ollsen, den 23.08.1990 

Verband der Nord-Westdeutschen 

Textilindustrie e.V. 

^^i^^^C 
^-i- 

Gewerkschaft TeXtil-Bekleidung, 

■Büsseldorf 

[/{.^■^'^^'^ 
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BAnz.   Nr.    If-^,    vom      6,3. /f-S^:^     / S.    /GGO 

LáríiQÍ Schleswig-Holstein 
. .'   -   Bekanntmachung 

fiber.tU&AlIgememverbindlicherkläii^ 
von Ťánŕ^értraíleáfur das Backerhandwerk, 

das private Omnibúšgewerfaé, die Textilindustrie 
.'.sowie denEinzelhandel 

■ Vom 16. Deziamberigal 
Auf Grund des § 5 des Tarifvertragägesetzes erkläre ich im 

Einv^ínehméú mii-,deBi}(Tarifausschu]i di© nachstehend aufge: 
führten Tarifverträgö für den Bereich des Landes Schleswig-Hol- 
stein für allgemeinvérbiiidíich: 

"      Bäckerhandwerk " 
Lohn-'und GehaltiftáHfvertrag vom 13. Mai 1091 für das Bäcker^ 
handwerküi Schleswig-Holstein und Hamburg 
Tarifvertragspartóieii: 
Landešiimungsverband" des Bäckerhandwerks Schleswig-Hol- 
stein," 2300 Kiél-Hássee, Gärtnerstr. 47, und Bäcker-Innung der 
Hansestadt Hamburg, 2000 Hamburg 54, Schnackenburgallee 14, 
einerseits,' 
und Gewerkschaft Nahnmg :r- Genuß — Gaststätten, Landes--
bezirk Hamburg/Schleswig-Holstein, 2000 Hamburg 1, Besen- 
binderhof 60, andererseits. 

Die Allgemeinverhmdlichkeit des Tarifvertrages beginnt am 
1. August 1991. Die ordentliche Kündigung ist erstmals zum 
31. Mai 1992möglich. 

Wegen des räuinlichen, fachlichen imd 'persönlichen Gel- 
tuiigsbereichs des Tarifvertrages wird auf die Bekaimtmachimg 
vom 28. Juni 1991 (BAnz. S. 4813) Bezug genommen. 

\ Privates Omnibusgewerbe 
LoHntarifvertrag einschließlich Urlaubágeld vom 11. Juli 1991 für 
das private Omnibusgewerbe in Schleswig-Holstein 
Tarifvertragsparteien: 
Verband   Schleswig-Hplsteinischer  Omnibusbetriebe   (SHO) 
e.V., 23Ó0 BCiel 14, Auguste-Viktorjla-Str. 14, einerseits, 
und Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr, 
Bezirksverwaltung, Nordwest/Mecklenburg-Vorpommem, 2300 
Kiel 1, Preußerstr. 1/9, andererseits. 

Die AllgemeinVerbindlichkeit des Tarifvertrages beginnt am 
1. Mai 1991. Die ordentliche Kündigung ist erstmals ziun 
30. April 1992 möglich. 

Wegen des räumlichen, fachlichen und persönlichen Gel- 
• tuiigsbereichs des Tarifvertrages wird auf die Bekanntmachung 
vom 4. September 1991 (BAnz. S. 6639) Bezug genommen. 

Textilindustrie 
1. Lohntarifvertrag (mit Lohngruppenverzeichnis imd- Lohn- 

tabellen) vom 14. Mai 1991, 
2; Gehaltstarifyertrag (mit Gruppenplan) vom 14. Mai 1991, 
3. Tarifvertrag über Äusbildungsvergütungen vom 14. Mai 1991, 
4. Arbeitszeitabkommen für die gewerblichen Arbeitnehmer 

vom 14. Mai 1991, 
5. Aibeitszeitabkommen für die kaufinännischen und techni- 

schen Angestellten sowie Meister vom 14. Mai 1991 und 
6. TarifvertragüberJahressonderzahlungen vom 23. August 1990 
für die Textilindustrie in Hamburg und Schleswig-Holstein. 

Tarifvei;lŕágspaŕteien; 
Verband ."der Nord-Westdeiitschen • Textilindustrie e.V., 2000' 
Hamburg"20, Loogestr. 26, einerseits, 
und Gewerkschaft Textil-Bekleidung, Bezirk Niedersachsen- 
Nordmárk-Berliň, 3000 Hannover 1, Dreyerstr. 6, andererseits. 

Die Allgemeinverbindlichkeit der o. a. Tarifverträge beginnt 
aml.MailÖ9i. 
Die ordentliche Kündigung ist erstmals möglich 
— zu den Tarifverträgen zu 1. bis 5. zum 30.'April 1992, 
— zum Tarifvertrag zu 6. zum 30. April 1999. 

Wegen 'des räumlichen, fachlichen und persönlichen Gel- 
timgsbereichs der Tarifverträge wird auf die Bekanntmachimg 
vom 4. Oktober 1991 (BAnz. S. 7304) Bezug genommen. h M. 

-y 
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Einzelhandel 
1. Gehaltstarifvertrag vom 18. Juli 1991 und 
2. Lohntarifvertrag vom 18. Juli 1991 
für den Einzelhandel in Schleswig-Holstein. 

Ausgenommen von der Allgemeinverbindlicherklärung wer- 
den 
— im Tarifvertrag zu 1.: § 4 Abs. 3 Sätze 2 und 3, 
— im Tarifvertrag zu 2.: § 6 Abs. 3 Satz 2. 
Hinweis: 
Aufgrund vorstehender Ausnahmen von der Allgemeinverbind- 
licherklärung endet die Allgemeinverbindlichkeit beider Tarif- 
verträge am 31. Juli 1992. 
Tarifvertragsparteien: 
Einzelhandelsverband Schleswig-Holstein, 2300 Kiel 1, Flämi- 
sche Str. 22, einerseits, 
und Deutsche Angestellten-Gewerkschaft, Landesverband 
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, 2300 Kiel 1, 
Sophienblatt 74—78, 
sovrie Gewerkschaft .Handel, Banken und Versicherungen, 
Landesbezirk Nord, 2000 Hamburg 1, Besenbinderhof 56, 
andererseits. 

Die Allgemeinverbindlichkeit der o. a. Tarifverträge beginnt 
am 1. Juli 1991. 

Wegen des räumlichen, fachlichen und persönlichen Gel- 
tungsbereichs der Tarifverträge wird auf die Bekanntmachimg 
vom 4. Oktober 1991 (BAnz. S. 7348) Bezug genommen. 

Gemäß § 9 der Verordnung zur Durchführung des Tarifver- 
tragsgesetzes können Arbeitgeber und Arbeitnehmer, für die die 
Tarifverträge infolge Allgemeinverbindlicherklärung verbind- 
lich sind, von einer der Tarifvertragsparteien eine Abschrift der 
Tarifverträge gegen Erstattimg der Selbstkosten (Papier- und 
Vervielfältigungs- oder Druckkosten sowie das Übersendimgs- 
porto) verlangen. 

Kiel, den 16. Dezember 1991 
IX 210 b — 411.207.2 

Der Minister 
für Soziales, Gesundheit und Energie 

des Landes Schleswig-Holstein 

In Vertretung 
Möller 


